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5.  Maßstab 
 
1Leistungsfeststellungen können ihrer Funktion nur gerecht werden, wenn sie nach objektiven 
Gesichtspunkten erstellt werden und ein möglichst zutreffendes, ausgewogenes und umfassendes Bild von 
den Leistungen der Beamtinnen und Beamten geben. 2Die Nr. 2.3 bis 2.5 des Abschnitts 3 finden 
entsprechende Anwendung, soweit es um die Feststellung der fachlichen Leistung geht.


